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Einführung

I. Fragestellung

Vor etwa 5000 Jahren sind im südlichen Mesopotamien und in Ägypten die 
ersten dauerhaften Herrschaftsgebilde entstanden, deren innere Ordnung 
aufgrund von schriftlichen Dokumenten rekonstruiert werden kann. Wäh-
rend sich die Monarchie in Ägypten als langfristig stabil erwies, entstanden 
im Vorderen Orient immer wieder neue Königreiche, die expandierten und 
wieder verschwanden oder in andere Reiche integriert wurden. Dort liegen 
auch die Wurzeln des Stadtstaates, der sich schon früh durch Formen der 
kollektiven Partizipation auszeichnete. Die Abkehr von der Monarchie er-
folgte aber zuerst in den griechischen Stadtstaaten. Unter ihnen sticht ins-
besondere Athen hervor, das in der Mitte des ersten Jahrtausends1 eine ganz 
neue Form der Herrschaftsorganisation entwickelt hat. Auch die römische 
Republik entstand aus einem Stadtstaat, dessen Institutionen während der 
Expansion zu einem Großreich weitgehend stabil blieben.

Die Grundstrukturen der verschiedenen antiken Herrschaften waren 
schon oft Gegenstand von Untersuchungen. Jedoch wurde noch kaum 
komparativ und diachron analysiert, wie sie im Alltag funktionierten, um 
eine dauerhafte gesellschaftliche Ordnung zu erhalten. Wie wurde ge-
währleistet, dass öffentliche Aufgaben erfüllt wurden, die für die Siche-
rung des Bestandes eines Gemeinwesens unabdingbar sind, und wer war 
dafür verantwortlich? Diese Fragestellung richtet den Blick auf die einzel-
nen Ämter, die auf der zentralen wie auf der lokalen Ebene herausgebildet 
wurden. Gleichzeitig ist auch zu untersuchen, nach welchen Regeln sie ge-
bildet wurden und ihre Aufgaben erfüllten. Lassen sich rechtliche Bindun-
gen der Amtsträger nachweisen?

Es geht im Folgenden also um eine juristisch-verwaltungswissenschaft-
liche Untersuchung der Organisation und der rechtlichen Grundlage staat-
licher Herrschaft in ausgewählten frühen Reichen und Stadtstaaten. Dabei 
gilt das Interesse sowohl den untergeordneten Ämtern, die im modernen 

 1 Alle Jahreszahlen ohne Zusatz gelten für die Zeit vor unserer Zeitrechnung.
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Staat als »Verwaltung« bezeichnet werden, als auch ihrem Verhältnis zu 
den Institutionen der Staatsleitung, also der modernen Ebene der Verfas-
sung, denn gerade die Interaktion zwischen beiden ist für das Verständnis 
ihrer Funktionsweise von zentraler Bedeutung.

Dass auch schon in der Antike das Recht eine Rolle bei der Konstitution 
von Herrschaft2 und bei der Durchführung staatlicher Aufgaben gespielt 
hat, wird nur selten analysiert. Zwar sind schon ab etwa 2400 auch juristi-
sche Texte überliefert.3 Sogar drei Viertel der bekannten Keilschrifttexte 
betreffen juristische Themen.4 Untersuchungen des antiken Rechts legen 
aber regelmäßig ihren Schwerpunkt auf die Bereiche, die heute dem Zivil- 
und Strafrecht zugeordnet werden. Diese Unterteilung der Rechtsgebiete 
ist für die frühen Rechtsordnungen allerdings problematisch, weil es keine 
Institution gab, die der Staatsanwaltschaft entspricht, sondern fast alle 
Prozesse von den geschädigten Privatpersonen initiiert wurden.5 Auch 
nicht begrifflich, aber der Sache nach kann schon in der gesamten Antike 
zwischen Rechtsnormen, die sich auf den Staat und sein Verhältnis zu den 
Bürgern beziehen (heute: öffentliches Recht), und Rechtsnormen, die sich 
auf die Verhältnisse zwischen Privatpersonen beziehen (heute: Privat-
recht), unterschieden werden.6

Historische Darstellungen des Verwaltungsrechts beginnen in der Regel 
mit der Entstehung der europäischen Territorialstaaten in der frühen Neu-
zeit.7 Nur in dem Lehrbuch, das Hans Julius Wolff, ein Kenner des griechi-
schen Rechts, begründet hat, gibt es einen Abschnitt zu »Verwaltungsty-
pen der Frühzeit«, in dem darauf hingewiesen wird, dass besonders in den 
orientalischen und antiken politischen Einheiten bereits eine institutionel-
le Verwaltungsorganisation bestand. Als Verwaltungsaufgaben werden 
neben der Rechtspflege, dem Heer- und Finanzwesen auch das Markt,- 
Münz- und Verkehrswesen, in großen Flächenreichen auch Polizei, Agrar- 
und öffentliche Wohlfahrtsverwaltung genannt.8

 2 Dazu z. B. Wesel, S.  61–64.
 3 Bär, S.  155.
 4 Démare-Lafont, S.  40.
 5 Für Ägypten Kruchten, in Redford, Bd.  2, S.  277; für Assyrien Cardascia, S.  45: 

»l’Assyrien, qui ignore la plupart de nos catégories juridiques …«; Renger, in Liver-
ani/Mora, S.  184; Radner, in Westbrook, S.  890; Neumann, in Manthe, S.  65; für 
Griechenland Osborne, S.  171; für Rom Lintott, Constitution, S.  148.

 6 Menu, Bd.  2, S.  5.
 7 Forsthoff, S.  20; Stolleis, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, S.  69–

76; Maurer/Waldhoff, S.  14 f.; Simon, in Kahl/Ludwigs, S.  3–39.
 8 Wolff/Bachof/Stober/Kluth, S.  87.
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Auch die frühen Staaten stellten Großorganisationen dar, die ohne ein 
Mindestmaß an Regelförmigkeit nicht funktionieren konnten, indem Auf-
gaben auf verschiedene Ämter verteilt und Koordinationsstrukturen ge-
schaffen wurden.9 Deshalb ist näher zu überprüfen, ob sich rechtliche Bin-
dungen der Amtsträger nachweisen lassen. Während sich Rechtsnormen 
über Ämter und ihre Aufgaben für Athen und Rom breit belegen lassen, 
sind die Erkenntnisse für die früheren monarchischen Herrschaftsordnun-
gen des alten Orients deutlich lückenhafter. Weil Rechtsnormen nur sehr 
partiell überliefert sind, ist oft eine Rekonstruktion aus Sekundärquellen 
notwendig, wobei aber auch die Rechtspraxis nur sehr selektiv aus den 
Quellen erschließbar ist.

Die Besonderheit der hier gewählten Vorgehensweise ist die Anwendung 
der Methode der Rechtsvergleichung. Die »fremde« Perspektive des Ver-
gleichens erleichtert das Verständnis und die Erklärung der Besonderhei-
ten eines Staates bzw. einer Rechtsordnung.10 Sie ist aber keineswegs auf 
den Vergleich in der Gegenwart beschränkt, sondern kann auch auf die 
Vergangenheit angewendet werden. Ein Vergleich in der Antike ermöglicht 
ebenfalls die Erkenntnis von Ähnlichkeiten und Unterschieden, sofern 
nicht zu schematisch vorgegangen wird, sondern Resonanzen aufgespürt 
werden, also auch Querbezüge und Abgrenzungen zu früheren Herr-
schaftsformen berücksichtigt werden.11 Weder dürfen Ähnlichkeiten mit 
der Gegenwart überbetont werden noch die Unterschiede, weil man sich 
immer der Gefahr des kulturellen Chauvinismus der modernen westlichen 
Welt bewusst sein muss.12 Unvermeidbar ist aber, dass die Fragestellungen 
von der heutigen Sicht auf Staat, Verwaltung und Recht geprägt sind.

Aus diesem Grund ist es auch nicht berechtigt, dass eines der prominen-
testen Beispiele der juristischen Analyse, die Darstellung des Staatsrechts 
der römischen Republik durch Theodor Mommsen, heute nicht nur als zu 
normativistisch kritisiert, sondern sogar als Sackgasse bezeichnet wird.13 
Eine von den rechtlichen Regeln ausgehende Untersuchung bleibt dann le-
gitim, wenn auch ihre Grenzen anerkannt werden. Normative Analyse 
und historisch-soziologische Wirklichkeitsanalyse des Kontextes müssen 

 9 Allgemein zur Konstitutionsfunktion des Organisationsrechts Groß, Kollegialprin-
zip, S.  10–19.

 10 Eder, in Molho/Raaflaub/Emlen, S.  170.
 11 Démare-Lafont, S.  59.
 12 Ober, S.  9.
 13 Beck, in Beck, S.  2.
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sich ergänzen.14 Eine reflektierte (synchrone oder diachrone) Rechtsver-
gleichung setzt daher voraus, dass auch der ökonomische, soziale, kulturel-
le und machtpolitische Hintergrund berücksichtigt wird. Dennoch ist ge-
rade eine juristische Analyse geeignet, möglichst präzise Institutionen und 
Kompetenzen zu erkennen und zu erklären.15 Sie kann aber natürlich nicht 
den Anspruch erheben, zu beschreiben, wie es wirklich war. Es geht viel-
mehr um eine kritische Analyse der bisherigen Interpretationen der Quel-
len durch einen (möglichst) unbefangenen, juristisch geschulten Blick, um 
die rechtlichen Grundlagen der staatlichen Herrschaft in ihren jeweiligen 
Grundstrukturen zu erfassen.

II. Die Auswahl der Herrschaftsordnungen

Diese Studie untersucht vier Herrschaftsordnungen in Ägypten, Assyrien, 
Athen und Rom. Ihre Auswahl rechtfertigt sich zum einen durch die Quel-
lenlage und zum anderen durch ihren Einfluss auf spätere Staatswesen, bis 
hin zum heutigen Europa sowie den USA.

Voraussetzung für eine sinnvolle Analyse ist die Überlieferung hinrei-
chend aussagekräftiger Dokumente, aus denen rekonstruiert werden kann, 
wie die Institutionen organisiert waren und wie sie funktioniert haben. 
Natürlich bestehen bei allen frühen Staatswesen mehr oder weniger große 
Lücken in der Überlieferung. Jedoch wurden nur solche Perioden ausge-
wählt, bei denen das Material ausreicht, um eine vergleichende Darstellung 
zu ermöglichen.

Zwischen den ersten Staaten im Vorderen Orient und in Ägypten gab es 
vielfältige Wechselbeziehungen. Außerdem wirkten sie in einigen Berei-
chen über Griechenland und Rom bis in das moderne Europa. Wenn es 
richtig ist, dass jede Rechtskultur ihr eigenes letztlich zur Gegenwart offe-
nes Ende hat,16 dann zählen alle hier behandelten Rechtsordnungen zu den 
Vorläufern auch des deutschen Rechts.

Insofern ist das Untersuchungsdesign zwar eurozentrisch, aber durch 
das Erkenntnisinteresse der Einflussbeziehungen gerechtfertigt. Dabei 
wird nicht übersehen, dass es auch außerhalb Europas frühe Staatsbildun-
gen gab. Am ältesten ist die Harappa-Kultur im Indusgebiet, eine urbane 

 14 Bedenkenswerte Überlegungen bei Griwotz, S.  350–357; allgemein zur kontextuel-
len Rechtsvergleichung Kischel, Rechtsvergleichung, S.  164–216.

 15 Waldstein/Rainer, S.  78.
 16 Selb, S.  51.
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Zivilisation, die etwa zwischen 2600 und 1900 bestand. Ihre Erforschung 
wird aber dadurch stark erschwert, dass ihre Schrift bisher nicht entziffert 
werden konnte.17 In China, im präkolumbianischen Amerika und im sub-
saharischen Afrika sind Staatsbildungen dagegen deutlich später erfolgt.18

Ägypten wurde in die Auswahl einbezogen, weil sich dort der älteste 
Territorialstaat herausbildete. Das über Jahrtausende weitgehend stabile 
Königreich zeichnete sich durch eine bemerkenswerte institutionelle Kon-
tinuität und kulturelle Homogenität aus. Die Quellen über die ägyptische 
Rechtsordnung sind indessen relativ dürftig.

Assyrien wurde ausgewählt, weil es der am längsten bestehende Staat im 
alten Mesopotamien und das erste multiethnische Reich der Weltgeschich-
te war. Insbesondere die Auswertungen der mittelassyrischen Archive er-
möglichen ein relativ kohärentes Bild des Staates.19 In Mesopotamien wa-
ren die wechselseitigen Einflüsse zwischen den verschiedenen Staaten stär-
ker als z. B. in Ägypten. Da sie insbesondere für das Verständnis der 
Rechtsordnung wichtig sind, werden deshalb auch Querbezüge zu zeitlich 
oder räumlich angrenzenden Staaten hergestellt. Das Image Assyriens in 
der Nachwelt ist stark durch die Bibel und durch griechische Autoren ge-
prägt, die das Reich als brutale Despotie darstellten.20 Eine Untersuchung 
der Herrschaftspraxis muss allerdings ein differenzierteres Bild zeichnen.

Neben diesen beiden autokratischen Königreichen werden zwei der frü-
hen und für die europäische Nachwelt besonders einflussreichen Republi-
ken einbezogen. In der athenischen Polis entstand die erste bürgerschaftli-
che Demokratie der Geschichte. Sie bildete einen einzigartigen Herr-
schaftsapparat heraus, der auf die Minimierung persönlicher Macht zielte. 
Außerdem liegt in Griechenland der Beginn der Gesetzgebung im moder-
nen Sinn. Auch die römische Republik kannte ähnliche Institutionen, die 
aber durch einen viel stärkeren Einfluss der gesellschaftlichen Führungse-
lite gekennzeichnet waren. Durch die Eroberungen, die zunächst Italien 
und dann den ganzen Mittelmeerraum erfassten, verwandelte sich der 
Stadtstaat in ein Reich. Eine Änderung der institutionellen Grundstruktur 
erfolgte indes erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts mit dem Übergang 
zum Prinzipat.

Diese Auswahl führt dazu, dass jeweils eine große historische Spanne 
von knapp zweihundert Jahren (demokratische Polis Athen) über fast fünf-

 17 Michaels, in Gehrke, S.  768–790.
 18 Knapper Überblick bei Marquardt, S.  49–55.
 19 Postgate, Bureaucracy, S.  4.
 20 Portuese, GFA 2020, S.  1 f.
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hundert Jahre (Neues Reich Ägypten, römische Republik) bis zu mehr als 
siebenhundert Jahren (mittel- und neuassyrisches Reich) einbezogen wird. 
Die Herrschaftsordnungen zeichneten sich jeweils dadurch aus, dass die 
institutionellen Grundstrukturen stabil geblieben sind. Sofern es aber 
wichtige Veränderungen in Einzelheiten gab, werden sie berücksichtigt.

III. Frühformen der Verwaltung

Die meisten historischen Darstellungen interessieren sich in erster Linie 
für die Leitungsebene der Staaten, deren Organisation man nach heutiger 
Terminologie als Verfassung bezeichnet. Um zu verstehen, wie die frühen 
Herrschaftsformen funktionierten, muss man aber auch die untergeordne-
ten Ämter und ihre Aufgaben einbeziehen. Insofern knüpft diese Untersu-
chung an das bekannte Diktum von Max Weber an, wonach Herrschaft im 
Alltag primär Verwaltung ist.21 Aber kann man für die Epoche der Antike, 
die hier weit verstanden wird, um auch das alte Ägypten und den Vorderen 
Orient einzubeziehen,22 überhaupt von »Verwaltung« sprechen?

Unpassend ist auf jeden Fall die moderne Unterscheidung zwischen Ver-
fassungs- und Verwaltungsrecht, weil es in den antiken Rechtsordnungen 
keine Normenhierarchie gab.23 Zwar wird der Begriff politeia bei Aristote-
les24 oft als »Verfassung« übersetzt, er meinte aber primär die politische 
Struktur25 bzw. das System der Ämter.26 Bei Cicero findet sich der Begriff 
constitutio, mit dem er die Form der Anordnung des geschaffenen Rechts 
bezeichnet hat.27 Insofern könnte man ihn möglicherweise mit dem mo-
dernen Begriff der materiellen Verfassung gleichsetzen, d. h. den Regeln 
über die zentralen staatlichen Institutionen. Die Verfassung im formellen 
Sinn, die sich durch eine erschwerte Abänderbarkeit der Grundregeln ei-
nes Staates auszeichnet, ist hingegen eine moderne Erfindung.28 Deshalb 
kann man in der Antike auch den Bereich der Verwaltung nicht durch eine 
Normenhierarchie, sondern nur nach den von ihr erfüllten Funktionen be-
stimmen.

 21 Weber, S.  126.
 22 Zur üblichen Abgrenzung z. B. Demandt, S.  24–27.
 23 Renger, in Liverani/Mora, S.  184.
 24 Aristoteles, Politik, 4. Buch, 14.
 25 Hansen, Age of Demosthenes, S.  65.
 26 Mohnhaupt, in Brunner/Conze/Koselleck, Bd.  6, S.  834.
 27 Mohnhaupt, in Brunner/Conze/Koselleck, Bd.  6, S.  835.
 28 Zu dieser Unterscheidung z. B. Haller/Kölz, S.  95–98.
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1. Verwaltung

Der Begriff »Verwaltung« ist in Deutschland als Substantiv schon im 
15. Jahrhundert n. Chr. nachgewiesen, seit dem 18. Jahrhundert wird er als 
Kollektivsingular verwendet.29 Er geht zurück auf die Unterscheidung von 
administratio und jurisdictio, die im kanonischen Recht im 12. Jahrhun-
dert n. Chr. erfolgte.30 Der lateinische Begriff administratio, der etymolo-
gisch mit »zur Hand gehen« (ad manus venire) erklärt wird,31 wurde be-
reits in römischer Zeit verwendet, um das Handeln der republikanischen 
Magistrate zu bezeichnen und bezog sich damit auf die Wahrnehmung von 
Tätigkeiten für das Gemeinwesen.32 Mangels personeller Abgrenzung von 
den Aufgaben der Rechtsprechung kann man ihn aber nicht als direkten 
Vorläufer des modernen Begriffs ansehen, denn dieser ist eng mit dem mo-
dernen Konzept der Gewaltenteilung verbunden.33

Wenn man in noch früheren Zeiten sucht, so stellt sich bald heraus, dass 
die Geschichte des Staates untrennbar mit der Geschichte der Verwaltung 
verknüpft ist. Jedes auf Dauer angelegte, komplexere Gemeinwesen bedarf 
eines permanenten Stabes, eines Kerns von kontinuierlich besetzten Äm-
tern, welche die Wahrnehmung der für den Erhalt des Ganzen erforderli-
chen Aufgaben gewährleisten. Schon die frühen sumerischen Stadtstaaten 
hatten einen dauerhaften Verwaltungsapparat.34 Der Sache nach gab es 
Vorläufer dessen, was wir heute als »Verwaltung« bezeichnen, schon seit 
mehreren Jahrtausenden.

2. Bürokratie

In historischen Beschreibungen früher Herrschaftsordnungen wird sehr 
oft der Begriff der »Bürokratie« verwendet. So hat Wittfogel in seiner ein-
flussreichen Studie zum orientalischen Despotismus einen engen Zusam-
menhang zwischen der ägyptischen Bürokratie und der Bewässerungs-
wirtschaft hergestellt.35 Die allererste echte öffentliche Bürokratie wurde 

 29 Koselleck, in Brunner/Conze/Koselleck, S.  3.
 30 Koselleck, in Brunner/Conze/Koselleck, S.  5.
 31 Fusco, in Brunner/Conze/Koselleck, S.  16.
 32 Fusco, in Brunner/Conze/Koselleck, S.  8.
 33 Simon, in Kahl/Ludwigs, S.  4.
 34 Kolb, S.  21; Finer, S.  105.
 35 Wittfogel, S.  167: »Pharaonic Egypt was highly bureaucratized…«; ihm folgend 

 Pawelka, in Pawelka, S.  39; s. a. Martin-Pardey, in Bard, S.  129: »A fully developed 
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aber den frühen sumerischen Stadtstaaten zugeschrieben.36 Auch für die 
Spätzeit der athenischen Polis ist die Rede von einer großen Bürokratie.37

In den Altertumswissenschaften wird allerdings nur selten expliziert, 
was unter dem Begriff »Bürokratie« verstanden wird. Insbesondere in der 
englischsprachigen Literatur wird er mehr oder weniger als Synonym für 
den Begriff »Verwaltung« verwendet. Einigen reicht es für die Qualifikati-
on als »Bürokratie« offensichtlich aus, dass überhaupt Zeugnisse schriftli-
cher Verwaltungsvorgänge vorliegen.

In der Tat besteht eine enge Verbindung zwischen der Entwicklung der 
Schrift und der Entstehung von Frühformen der Verwaltung, weil sie eine 
Archivierung von Informationen notwendig machte.38 In Uruk waren die 
ersten schriftlichen Dokumente speziell für administrative Belange des 
Tempels zur Dokumentation von Einnahmen und Ausgaben gedacht.39 Es 
ist deshalb auch kein Zufall, dass die ersten Schriften in Ägypten und Me-
sopotamien unabhängig voneinander, aber etwa zeitgleich entstanden 
sind.40 Die Verknüpfung von Staat und Schrift zeigt sich auch darin, dass 
der wohl älteste Text mit Hinweisen auf Ämter aus der Zeit um das Jahr 
3000 stammt.41 Dazu passt die Aussage, wonach die Berufsgruppe der 
Schreiber als »Bürokratie« das administrative Rückgrat der altorientali-
schen Staaten bildete.42

Nur manchmal findet sich ein expliziter Bezug auf die Definition von 
»Bürokratie« durch Max Weber.43 Diese war stark vom preußischen Beam-
tentum des 19. Jahrhunderts n. Chr. geprägt44 und umfasste sechs Merkma-
le: eindeutige Zuständigkeitsordnung, Amtshierarchie mit monokratischen 

administrative bureaucracy is one of the most characteristic features of ancient 
Egyptian civilization«; Van de Mieroop, Ancient Egypt, S.  40: »a bureaucracy exis-
ted from the foundation of the Egyptian state on«; Jursa/Moreno García, in Mons-
on/Scheidel, S.  139: »traditionally considered as the quintessential model of a bu-
reaucratic state«.

 36 Morony, in Gibson/Biggs, S.  8; Schott, IJPA 2000, S.  69; ähnlich Selb, S.  134; s. a. zu 
Ur III Altman, S.  38: »highly centralized bureaucratic state«.

 37 Hansen, Age of Demosthenes, S.  242.
 38 Herzog, S.  281; Pollock, S.  154–172; Bär, S.  149; Vesting, S.  35–39.
 39 Radner, in Gehrke, S.  273 f.
 40 Radner, in Gehrke, S.  272.
 41 Wilcke, S.  18 f.
 42 Sassmannshausen, S.  48; ähnlich Wesel, S.  73: ausgedehnte Bürokratie von Schrei-

bern.
 43 Z.B. bei Morony, in Gibson/Biggs, S.  7; Garfinkle, in Garfinkle/Johnson, S.  56; Ha-

ring, in Lloyd, S.  224.
 44 Richtig Finer, S.  63; krit. auch Garfinkle, in Garfinkle/Johnson, S.  57 f.; ausführlich 

jetzt Magdalene/Wunsch/Wells, S.  197–219.
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Ämtern, Amtsführung mit schriftlichen Akten, Fachschulung der Beam-
ten, Hauptamtlichkeit und Regelgebundenheit der Amtsführung.45 Aller-
dings war auch bei Weber die Begriffsverwendung inkonsistent. Einerseits 
stellte er fest, dass die »Bureaukratie« in Patrimonialstaaten, also Staaten 
mit einer Alleinherrschaft, zuerst entstanden sei. Andererseits räumte er 
dann aber ein, dass wesentliche Elemente, nämlich die feste Kompetenz-
ordnung, die feste rationale Hierarchie, die geregelte Anstellung und Fach-
geschultheit sowie das feste Gehalt fehlten.46 Eine neuere Untersuchung 
bemerkt, dass in Mesopotamien nur die Merkmale Aktenführung, Hierar-
chie und Spezialisierung gegeben waren.47 Eine andere Studie spricht von 
quasi-bürokratischen Reichen in der neubabylonischen und achämenidi-
schen Periode, da sie nicht alle Kriterien von Weber erfüllten.48

Schon diese Unklarheiten in der Definition werfen die Frage auf, ob der 
Begriff »Bürokratie« geeignet ist, um historische Herrschaftsphänomene 
zu erfassen. Hinzu kommt, dass er mit Wertungen belastet ist, die nur sel-
ten problematisiert werden. Geprägt wurde der Begriff nämlich im 
18. Jahrhundert n. Chr. in Frankreich, um eine entfremdete, volksferne 
und überreglementierte Herrschaft zu kennzeichnen.49 Schon bald wurde 
er in Deutschland rezipiert und als »Amtsstubenherrschelei« übersetzt.50 
Aber nicht nur in der deutschen Sprache, sondern auch im französischen51 
und im englischen Sprachgebrauch52 ist er pejorativ besetzt. Ganz verein-
zelt geblieben ist die positive Wendung des Begriffs bei Yuval Harari, der 
von dem »Wunder der Bürokratie« spricht, die er als effektives Datenverar-
beitungssystem versteht.53 Deshalb ist es fragwürdig, wenn angenommen 
wird, dass der heutige negative Beigeschmack des Begriffs nicht automa-
tisch mit der Bürokratie der alten Staaten verbunden sei.54

 45 Weber, S.  551 f.; erweitert auf zehn Merkmale auf S.  126 f.; eine Variation bei Finer, 
S.  64.

 46 Weber, S.  131; auch Postgate, Bureaucracy, S.  2, sieht die Differenz.
 47 Pollock, S.  149; ähnlich Morony, in Gibson/Biggs, S.  7, der noch centralisation nennt.
 48 Magdalene/Wunsch/Wells, S.  255.
 49 Cancik, Der Staat 2017, S.  3.
 50 Cancik, Der Staat 2017, S.  3–6.
 51 Vgl. https://www.cnrtl.fr/definition/bureaucratie.
 52 Vgl. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bureaucracy: »mainly di-

sapproving«; s. a. Postgate, Bureaucracy, S.  2: »negatively loaded usage«; Wittfogel, 
S.  306: »In a specific sense, the term is also applied to any official who uses secretari-
al devices (»red tape«) to delay action, to make himself important, or to idle on the 
job.«.

 53 Harari, S.  161–165.
 54 Herzog, S.  256.
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Jedenfalls sollte man sich bewusst sein, dass der Begriff weder eindeutig 
definiert noch wertungsfrei ist. Er überträgt moderne Vorstellungen einer 
Beamtenherrschaft auf die Antike, deren Berechtigung im Folgenden bei 
den einzelnen Herrschaftsordnungen untersucht wird.

3. Verwaltungsaufgaben

Ob moderne Vorstellungen einer öffentlichen Verwaltung auf die Antike 
übertragbar sind, lässt sich am besten klären, wenn man konkrete Aufga-
ben analysiert. Roman Herzog nennt in seiner Studie zu den Staaten der 
Frühzeit vier grundlegende Staatsaufgaben: Verteidigung, Infrastruktur, 
Religionspflege und innere Ordnung = Jurisdiktion.55 Die folgende Unter-
suchung richtet ihr Hauptinteresse nur auf die zivile Verwaltung im enge-
ren Sinn, so dass die Bereiche Verteidigung, Religionspflege und Recht-
sprechung weitgehend ausgeklammert werden. Betrachtet werden dabei 
sechs konkrete Aufgabenbereiche, die sich mehr oder weniger in allen vier 
Herrschaftsordnungen nachweisen lassen.

Aus der Vielzahl an möglichen Einteilungen der Verwaltungsaufgaben 
wird hier eine Zweiteilung zugrunde gelegt, die Bestandsaufgaben und 
Ordnungsaufgaben unterscheidet.56 Bestandsaufgaben sind solche, die zur 
Sicherstellung der personellen und sachlichen Mittel für die Existenz des 
Staates notwendig erfüllt werden müssen. Hierzu zählt neben der Verwal-
tung der Einnahmen und Ausgaben (öffentliche Finanzen) auch die öffent-
liche Bautätigkeit, durch die Gebäude für die Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben und die Infrastruktur hergestellt bzw. erhalten werden. Insbesondere 
die Schaffung und Unterhaltung von Verkehrswegen ist epochen über - 
greifend eine zentrale Aufgabe gemeinwohlorientierter Staaten.57 Ord-
nungsaufgaben sind dagegen solche, die der Regulierung des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens dienen. In allen antiken Staaten lässt sich nachwei-
sen, dass sich Verwaltungsstellen um die Ordnung des Bodens, um die 
Einhaltung der standardisierten Maße und Gewichte oder um die öffentli-
che Sicherheit gekümmert haben. Im weiteren Sinn zählt hierzu auch die 

 55 Herzog, S.  75–82.
 56 In Anlehnung an Grimmer, VerwArch 1990, 492–497, der zusätzlich noch politische 

Systemaufgaben und Annexaufgaben unterscheidet, die für die Antike aber nicht 
relevant sind.

 57 Marquardt, S.  64.
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